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Satzung 

 

 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr  

(1) Der Name des Vereins lautet: 

 

Förderverein Albert-Einstein-Schule, Gymnasium des Main-Taunus-Kreises in Schwalbach 

a. Ts. e.V.   

 

nach Eintragung im Vereinsregister. 

(2) Der Sitz des Vereins ist Schwalbach am Taunus. 

(3) Der Verein ist im Vereinsregister Nr. 741 beim Amtsgericht Königstein eingetragen. 

(4)  Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 2 Zweck und Gemeinnützigkeit 

(1) Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung durch die ideelle, finanzielle und 
materielle Unterstützung der Albert-Einstein-Schule Schwalbach a.Ts. bei ihren 
pädagogischen Aufgaben.  

(2) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Beschaffung von Mitteln durch 
Mitgliedsbeiträge, Spenden und Veranstaltungen, die der ideellen Werbung für den 
geförderten Zweck dienen. 

(3) Zur nachhaltigen Erfüllung satzungsmäßiger Zwecke kann im Bedarfsfall und sofern die 
weiteren Voraussetzungen des § 62 Abs. 1. Nr. 1 AO vorliegen, eine Rücklage gebildet 
werden. 

(4) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(5) Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(6) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke und mit Abstimmung der 
Schulleitung verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Vereins.  

(7) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstig werden. 

(8) Die Vereins- und Organämter werden ehrenamtlich ausgeübt. 

(9) Der Vorstand kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse 
und der Haushaltslage Aufträge zur Erfüllung des Vereinszwecks gegen eine angemessene 
Vergütung oder Honorierung an Dritte vergeben. 

(10) Ausscheidende Mitglieder haben gegen den Verein keine Ansprüche auf Zahlung des Wertes 
eines Anteils am Vereinsvermögen. 
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§ 3 Mitgliedschaft  

(1) Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die die Ziele des Vereins 
durch ideelle, materielle und finanzielle Hilfe fördern möchte. 

(2) Zur Aufnahme eines Mitgliedes bedarf es eines schriftlichen Antrags. Über die Aufnahme 
entscheidet der Vorstand. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung durch den Verein. 

(3) Mit dem Beitritt erkennt das Mitglied die Satzung an. 

(4) Die Mitgliedschaft endet durch: 

a) Austritt eines Vereinsmitgliedes ist jederzeit möglich. Er erfolgt durch schriftliche 
Erklärung gegenüber dem Vorstand   

b) Tod 

c) Streichung. Wenn das Mitglied mit mehr als einem Jahresbeitrag  im Rückstand ist, kann 
es per Vorstandsbeschluss als Mitglied gestrichen werden. 

d) Ausschluss. Ein Mitglied kann, wenn es gegen die  Vereinsinteressen in grober Weise 
verstoßen hat, durch Beschluss des Vorstands aus dem Verein ausgeschlossen werden. 
Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen und dem 
auszuschließenden Mitglied schriftlich bekanntzugeben. Die ausgeschlossene Person kann 
binnen eines Monats beim Vorstand schriftlich gegen diese Entscheidung Einspruch 
einlegen. Die nächste Mitgliederversammlung entscheidet dann über den Ausschluss. Bis 
dahin ruhen dessen Rechte und Pflichten als Mitglied. 

(5) Von den Mitgliedern werden Beiträge eingezogen, die im November eines jeden Jahres 
fällig werden. Die Mindesthöhe des Jahresbeitrages legt der Vorstand fest. Diese ist in der 
Finanzordnung des Vereins hinterlegt. Im Jahr der Aufnahme und der Beendigung der 
Mitgliedschaft ist immer der komplette Jahresbeitrag fällig. 

(6) Die Aufnahme in den Verein ist davon abhängig, dass sich das Mitglied für die Dauer der 
Mitgliedschaft verpflichtet, am SEPA-Lastschriftverfahren für den Einzug der 
Mitgliedsbeiträge teilzunehmen. Die Erklärung des Mitglieds erfolgt dazu auf dem 
Aufnahmeformular. 

(7) Das Mitglied ist verpflichtet, dem Verein laufend Änderungen der Kontonummer, den 
Wechsel der Bankverbindung, sowie die Änderung der persönlichen Anschrift mitzuteilen. 

(8) Die Kommunikation und Informationen im Verein, einschließlich der Einladungen zur 
Mitgliederversammlung und zu sonstigen Veranstaltungen erfolgt per Mail. Die Mitglieder 
sind verpflichtet, dem Verein ihre E-Mail-Adresse sowie deren Änderung mitzuteilen. 

(9) Der Verein verarbeitet von seinen Mitgliedern personenbezogene Daten, die ausschließlich 
für die Mitglieder- und Beitragsverwaltung benötigt werden. Eine Übermittlung dieser Daten 
an Dritte erfolgt nur, wenn dies rechtlich erforderlich ist. Näheres ergibt sich aus der 
Datenschutzrichtlinie des Vereins. 

(10) Entstehen einem Mitglied Nachteile, weil es seine Mitteilungspflichten gegenüber dem 
Verein nicht erfüllt hat, so erwachsen daraus keine Ansprüche gegen den Verein. 

(11) Entstehen dem Verein Nachteile oder ein Schaden, weil das Mitglied seinen Pflichten nach 
Abs. (7+8) nicht nachgekommen ist, so ist das Mitglied dem Verein gegenüber zum 
Ausgleich verpflichtet. 
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§ 4 Organe  

Organe des Vereins sind: 

a) Vorstand 

b) Mitgliederversammlung 

 

Alle Regelungen in dieser Satzung und den Ordnungen des Vereins beziehen sich 

gleichermaßen auf alle Personen. Soweit im Zusammenhang mit Ämtern und Funktionen nur 

die männliche Bezeichnung verwendet wird, dient dies ausschließlich der besseren Lesbarkeit 

und Verständlichkeit der jeweiligen Regelungen und es sollen alle Personen angesprochen 

werden, ohne eine geschlechtsspezifische Formulierung zu verwenden. 

 

§ 5 Beschlussfassung der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder können ihre Beschlüsse fassen 

a) in Form einer Präsenzversammlung mit persönlicher Anwesenheit der Mitglieder  

b) im Wege der elektronischen Kommunikation (z.B. virtuelle Mitgliederversammlung)  

c) ohne Versammlung im Wege eines schriftlichen Umlaufverfahrens. 

(2) Die Verfahren können einzeln oder kombiniert eingesetzt werden. 

(3) Es gelten für die Durchführung jeweils die gleichen Voraussetzungen und Anforderungen       
nach dieser Satzung, sofern die Satzung an anderer Stelle nichts Abweichendes regelt 

(4) Die Entscheidung über die Form der Beschlussfassung nach Abs. (1) trifft der Vorstand 
nach seinem Ermessen per einfachen Beschluss und gibt diese mit der Einberufung bzw. 
Einladung den Mitgliedern bekannt. 

(5) Eine rein virtuelle Mitgliederversammlung findet in einem nur für die Mitglieder des Vereins 
zugänglichen Chatroom statt, zu dem sich die Mitglieder einzeln anmelden müssen. Die 
Zugangsdaten erhalten die Mitglieder spätestens zwei Tage vor der Versammlung per E-
Mail durch den Verein mitgeteilt. Die Mitglieder sind verpflichtet, die Zugangsdaten geheim 
zu halten und nicht an dritte Personen weiterzugeben. 

(6) Zur Durchführung des schriftlichen Umlaufverfahrens in Abweichung von § 32 Abs. 2 BGB, 
versendet der Vorstand nach § 26 BGB die Beschlussvorlagen an die stimmberechtigten 
Mitglieder per E-Mail. Die stimmberechtigten Mitglieder können innerhalb der vom Vorstand 
gesetzten Frist per E-Mail ihre Stimme abgeben. Eine bestimmte Beteiligungsquote der 
Mitglieder an einem solchen Verfahren ist nicht erforderlich. 

(7) Für die Wirksamkeit eines Beschlusses reicht die einfache Mehrheit der abgegebenen 
Stimmen aus. 

(8) Eine Stimmenenthaltung ist zulässig und wirkt als Nichtabgabe der Stimme und wird daher 
nicht berücksichtigt. 

(9) Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorstandes. 
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§ 6 Ordentliche Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste gesetzgebende Organ des Vereins.  

 

(2) Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet in der Regel einmal jährlich statt.  

 

(3) Der Termin der Mitgliederversammlung wird durch den Vorstand 6 Wochen vorher per E-

Mail unter Bekanntgabe der vorläufigen Tagesordnung angekündigt. Maßgebend ist dabei 

die letzte vom Mitglied dem Verein mitgeteilte E-Mail-Adresse. Wenn sich diese ändert, ist 

das Mitglied verpflichtet, dies dem Verein mitzuteilen. Mitglieder, die nicht über eine eigene 

E-Mail-Adresse verfügen, können beim Verein den Antrag stellen, dass die Einladung per 

einfachen Brief zugesandt wird. Maßgebend für die fristgemäße Einladung der Mitglieder ist 

die Absendung durch den Vorstand.  

 

(4) Alle Mitglieder sind berechtigt, bis 4 Wochen vor dem Termin der Mitgliederversammlung 

schriftlich Anträge zur Tagesordnung mit Begründung beim Vorstand einzureichen. Darauf 

ist in der Terminankündigung unter Hinweis auf die Frist hinzuweisen.  

(5) Die Tagesordnung wird vom Vorstand festgelegt und zwei Wochen vor der 

Mitgliederversammlung per E-Mail bekannt gegeben. Die Einberufung gilt als form- und 

fristgerecht erfolgt und dem Mitglied als zugegangen, wenn diese fristgerecht durch den 

Vorstand versendet wurde.  

(6) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl 

der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.  

(7) Die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Vorstandes zu Beginn der 

Versammlung einen Versammlungsleiter.  

(8) Alle Abstimmungen und Wahlen erfolgen offen per Handzeichen. Wenn der Antrag auf 

geheime Abstimmung gestellt wird, entscheidet darüber die Mitgliederversammlung mit 

einfacher Mehrheit.  

 

§ 7 Außerordentliche Mitgliederversammlung  

(1) Eine außerordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn dies im Interesse des 
Vereins erforderlich ist. Diese kann vom Vorstand oder im Rahmen eines 
Minderheitenverlangens von mindestens 20% der Vereinsmitglieder schriftlich mit 
Begründung und konkreten Anträgen beantragt werden. Der Vorstand muss innerhalb von 2 
Wochen eine Entscheidung fällen und einen Termin bekannt geben. 

(2) Die Ladungsfrist beträgt 6 Wochen 

(3) Die Bekanntmachung und Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung 
sowie der Tagesordnung erfolgen durch E-Mail  

(4) Im Übrigen gelten die Regelungen für die ordentliche Mitgliederversammlung analog 
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§ 8 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 

a)Vorsitzenden 

b)stellvertretenden Vorsitzenden, der zugleich Schriftführer ist 

c)Schatzmeister 

d)zwei Beisitzern 

(2) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. 
Wiederwahl ist zulässig. Ein Vorstandsmitglied bleibt bis zu einer Neuwahl im Amt. Bei 
vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds kann der Vorstand ein Mitglied mit der 
Wahrnehmung der Geschäfte dieses Vorstandsmitglieds bis zur nächsten 
Mitgliederversammlung betrauen. 

(3) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich vertreten durch den Vorsitzenden und den 
stellvertretenden Vorsitzenden gemeinsam oder jeder für sich mit einem weiteren Mitglied des 
Vorstandes.  

(4) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist. 
Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Bei 
Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt. 

(5) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse grundsätzlich in Präsenzsitzungen bei persönlicher 
Anwesenheit. Auf Antrag eines Vorstandsmitglieds kann der Vorstand Beschlüsse fassen, 

a) im Wege der elektronischen Kommunikation, z.B. im Rahmen einer Video- oder 
Telefonkonferenz oder 

b) außerhalb einer Vorstandssitzung im Wege eines Umlaufverfahrens in Textform. Die 
Information erfolgt per E-Mail. 

 

(6) Mit der Einberufung der Vorstandssitzung wird die vorläufige Tagesordnung mitgeteilt. Über 
danach – auch während der Sitzung – hinzukommende, weitere Tagesordnungspunkte kann 
wirksam beschlossen werden, wenn alle anwesenden Vorstandsmitglieder zugestimmt 
haben. 

(7) Präsenzsitzungen des Vorstandes sind mindestens zwei Wochen vorher unter der Angabe 
der Tagesordnung einschließlich vorliegender Anträge und Antragsunterlagen einzuberufen. 
Die Vorstandsmitglieder können einstimmig auf die Einhaltung der Ladungsvoraussetzungen 
verzichten. Für andere Formen der Beschlussfassung kann der 1. Vorsitzende kürzere Fristen 
bestimmen. Über jede Sitzung und Beschlussfassung des Vorstandes sollte ein Protokoll 
erstellt werden. 

(8) Der Vorstand leitet und führt den Verein nach Maßgabe dieser Satzung und der Ordnungen, 
wie es der Vereinszweck zur Förderung der Mitglieder und damit der Vereinsinteressen 
erfordert. 

(9) Der Schatzmeister verwaltet die Kasse des Vereins und führt ordnungsgemäß Buch über alle 
Einnahmen und Ausgaben 
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§ 9 Protokolle der Mitgliederversammlung 

(1) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind schriftlich zu protokollieren und vom 
jeweiligen Protokollführer und vom Leiter der Versammlung zu unterzeichnen. 

(2) Die Mitglieder haben das Recht auf Einsicht in das Protokoll der Mitgliederversammlung und 
können binnen einer Frist von 2 Wochen schriftlich Einwendungen gegen den Inhalt des 
Protokolls gegenüber dem Vorstand geltend machen. Der Vorstand entscheidet über die 
Rüge und teilt das Ergebnis dem Mitglied mit. 

 

§ 10 Kassenprüfung 

(1) Die Mitgliederversammlung wählt aus dem Kreis der stimmberechtigten Mitglieder zwei 
Kassenprüfer für eine Amtsdauer von zwei Jahren. 

(2) Scheidet ein gewählter Kassenprüfer während der Amtszeit gleich aus welchem Grund aus, 
so kann der Vorstand ein anderes Vereinsmitglied für die verbleibende Amtszeit der 
Kassenprüfer bis zur nächsten regulären Wahl berufen. 

(3) Gewählt werden können nur Mitglieder, die nicht dem Vorstand angehören. 

(4) Den Kassenprüfern obliegt die Prüfung aller Kassen des Vereins, einschließlich der 

Sonderkassen/Barkassen. Die Kassenprüfer sind zur umfassenden Prüfung der Kassen 

einschließlich des Belegwesens in sachlicher und rechnerischer Hinsicht berechtigt und 

verpflichtet. 

(5) Der Prüfungsbericht ist der Mitgliederversammlung vorzulegen und zu erläutern. Bei 

festgestellten Beanstandungen ist zuvor der Vorstand zu unterrichten. 

 

§ 11 Satzungsänderung  

(1) Eine Satzungsänderung kann nur beschlossen werden, wenn sie bei der Einberufung zur 
Mitgliederversammlung als Tagesordnungspunkt gesondert aufgeführt ist und den 
Mitgliedern im Wortlaut vor der Mitgliederversammlung unter Wahrung einer Frist von 6 
Wochen zugegangen ist. 

(2) Eine Satzungsänderung bedarf einer 2/3 Mehrheit der anwesenden Mitglieder. 

(3) Änderungen oder Ergänzungen der Satzung, die die zuständige Registerbehörde oder das 

Finanzamt vorschreiben, werden vom Vorstand umgesetzt und bedürfen keiner 

Beschlussfassung durch die Mitgliederversammlung. Sie sind den Mitgliedern spätestens 

mit der Einladung zur nächsten Mitgliederversammlung mitzuteilen. 

 

§ 12 Vereinsordnungen 

(1) Der Verein gibt sich zur Regelung der internen Abläufe des Vereinslebens 
Vereinsordnungen. 

(2) Alle Vereinsordnungen sind nicht Bestandteil dieser Satzung und werden daher nicht in das 
Vereinsregister eingetragen. Die Vereinsordnungen dürfen der Satzung nicht 
widersprechen. 

(3) Für Erlass, Änderung und Aufhebung einer Vereinsordnung ist grundsätzlich der Vorstand 
zuständig, sofern nicht an anderer Stelle in dieser Satzung eine abweichende Regelung 
getroffen wird. 
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(4) Vereinsordnungen können bei Bedarf für folgende Bereiche und Aufgabengebiete erlassen 
werden: 

a)Finanzordnung 

b)Datenschutzordnung 

(5) Zu ihrer Wirksamkeit müssen die Vereinsordnungen den Adressaten der jeweiligen 
Vereinsordnung, insbesondere den Mitgliedern des Vereins bekannt gegeben werden. 
Gleiches gilt für Änderungen und Aufhebungen. 

 

§ 13 Datenschutz 

 

(1) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten der Mitglieder und Mitarbeiter 

durch den Verein erfolgt nur, soweit dies zur Erfüllung des Satzungszwecks erforderlich ist 

und eine Rechtsgrundlage oder im Einzelfall eine ausdrückliche Einwilligung des 

Betroffenen für die Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegt. 

 

(2) Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt im Rahmen der 

Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes. 

 

(3) Zur weiteren Ausgestaltung und zu den Einzelheiten der Datenerhebung- und verwendung 

erlässt der Verein eine Datenschutzordnung, die durch Vorstand beschlossen wird. 

 

(4) Der Vorstand kann einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten bestellen. 

 

 

 

§ 14 Auflösung des Vereins und Vermögensanfall  

(1) Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck unter Einhaltung einer 
Frist von vier Wochen einberufenen außerordentlichen Mitgliederversammlung beschlossen 
werden. 

(2) In dieser Versammlung müssen mindestens drei Viertel aller Mitglieder anwesend sein. Wird 
diese Mehrheit nicht erreicht, ist innerhalb von 14 Tagen eine weitere 
Mitgliederversammlung einzuberufen, die dann ohne Rücksicht auf die Zahl der 
anwesenden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist in der Einladung ausdrücklich 
hinzuweisen. 

(3) Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 80% der abgegebenen Stimmen 
erforderlich. 

(4) Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind im Falle der Auflösung des 
Vereins die Mitglieder des Vorstands nach § 26 BGB als Liquidatoren bestellt. 

(5) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen 
des Vereins an die Albert-Einstein-Schule in Schwalbach a.Ts., Gymnasium des Main- 
Taunus-Kreises, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke zu verwenden hat. 
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§ 15 Inkrafttreten  

(1) Diese Satzung wurde durch die Mitgliederversammlung am 31.03.2025 beschlossen. Und tritt 
mit Eintragung in das Vereinsregister in Kraft.  

(2) Alle bisherigen Satzungen des Vereins treten mit der Eintragung dieser Satzung außer Kraft. 

 


